
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/6/5 2Ob412/53,
3Ob92/56, 3Ob209/14b

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.06.1953

Norm

EO §379 Abs2 Z1 C

Rechtssatz

Die Veräußerung des Vermögens des Schuldners rechtfertigt nur dann die Erlassung einer einstweiligen Verfügung,

wenn zu besorgen ist, daß aus dem Vermögen des Schuldners unberechtigterweise einige Gläubiger begünstigt

werden oder daß der Schuldner beabsichtigte, den Erlös dem Zugriff des Gläubigers zu entziehen.

Entscheidungstexte

2 Ob 412/53
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